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Vorwort

seit der errichtung der stiftung naturschutzfonds Brandenburg ist 

die landesweite förderung von naturschutzprojekten ein schwer-

punkt unserer arbeit. damit trägt die stiftung dazu bei, die vielfäl-

tige natur Brandenburgs und deren artenreichtum zu erhalten und 

zu entwickeln sowie den ländlichen raum zu stärken. die bislang 

geförderten Maßnahmen besitzen insbesondere auf lokaler und re-

gionaler ebene große Bedeutung, verbessern sie doch nicht nur 

die Lebensqualität der Menschen direkt vor Ort. durch die Beauf-

tragung ortsansässiger firmen zur Maßnahmeumsetzung kann zu-

dem die wirtschaft in den ländlichen regionen unterstützt werden.

das Mittel der anteilsfinanzierung stellt bei unserer Projektförde-

rung einen wichtigen Beitrag dar, um fördermittel der europäischen 

union, des Bundes oder des Landes zu erschließen. der natur-

schutzfachliche und nachhaltige einsatz der Mittel, die im wesent-

lichen ersatzzahlungen für eingriffe in natur und Landschaft sowie 

Zweckerträgen der Lotterie Glücksspirale entstammen, hat dabei 

höchste Priorität. 

als wegweiser zu einem qualifizierten förderantrag hat die stiftung 

naturschutzfonds diese förderfibel erarbeitet. die Broschüre bie-

tet zusammengefasst alle wichtigen Informationen und hinweise 

rund um unsere Projektförderung und soll dazu beitragen, die erar-

beitung, finanzierung und durchführung erfolgreicher naturschutz-

projekte zu erleichtern.

dr. Bernhard schmidt-ruhe

Geschäftsführer der stiftung naturschutzfonds Brandenburg
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Die Stiftung

errichtet durch das Land Brandenburg setzt sich die stiftung natur-

schutzfonds seit Mitte der neunziger Jahre mit erfolg für die erhal-

tung und die entwicklung der heimischen natur und Landschaft ein. 

das aufgabenspektrum, das die stiftung im rahmen ihrer arbeit 

realisiert, ist ebenso vielfältig wie die natur Brandenburgs selbst. 

neben dem erwerb von flächen, die unter natur- und artenschutz-

fachlichen aspekten entwickelt werden, baut die stiftung durch ihre 

flächenagentur mit großem erfolg landesweit sogenannte flächen- 

und Maßnahmepools für die eingriffsregelung auf. als trägerin der 

naturwacht Brandenburg ist die stiftung naturschutzfonds zu-

dem verantwortlich für die Betreuung aller Großschutzgebiete des 

Landes Brandenburg. neben all dem stellt die 

durchführung von Maßnahmen zum schutz, 

zur Pflege und zur entwicklung von natur und 

Landschaft einen weiteren bedeutenden ar-

beitsbereich der stiftung dar. dies geschieht 

durch Projekte in eigener trägerschaft oder 

durch die Projektförderung.

Allgemeine Hinweise zur Projektförderung 
durch den NaturSchutzFonds

die stiftung naturschutzfonds fördert Projekte im Land Branden-

burg. Grundsätzlich kann jeder – egal ob Privatperson, Verein oder 

Verband, Landkreis oder Kommune – Projektanträge bei der stif-

tung einreichen.

Die Stiftung fördert:�
 Maßnahmen zu schutz, Pflege und entwicklung 

 von natur und Landschaft,�
 sicherung von Grundstücken, die für den naturschutz oder 

 die Landschaftspflege besonders geeignet sind,�
 forschung und modellhafte untersuchungen auf dem Gebiet 

 des naturschutzes und der Landschaftspflege, so sie für das 

 Land Brandenburg von Bedeutung sind.

Jedes Projekt, das gefördert wird, muss die konkrete Verbesserung 

des Zustandes von natur und Landschaft bewirken. Bloße flächen-

sicherung bzw. von Maßnahmen entkoppelte Planungsleistungen 

werden daher nicht finanziell unterstützt.

wichtige Voraussetzungen für die förderung sind die flächenverfüg-

barkeit bzw. eine schriftliche Zustimmung der eigentümer und nut-

zer. diesbezüglich ist zu beachten, dass sich die Zweckbindungsfrist 

geförderter Maßnahmen in der regel auf 25 Jahre erstreckt. dau-

erpflege, dass heißt regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, wird 

nicht finanziert. ebenfalls nicht förderfähig sind Maßnahmen, zu de-

ren durchführung eine rechtspflicht besteht oder mit denen bereits 

begonnen wurde. 



9

Bei der entscheidung, ob ein Projekt gefördert werden kann, wird 

großer wert auf die nachhaltigkeit von Maßnahmen gelegt. aus 

diesem Grund ist es obligatorisch, dass alle folgekosten gesichert 

sind, die mit einem geplanten Projekt, einer naturschutzmaßnahme 

oder dem erwerb von flächen verbundenen sind.

auf die Gewährung einer Zuwendung durch die stiftung natur-

schutzfonds besteht kein rechtsanspruch.

wichtige aufgabenbereiche, die für die arbeit der stiftung natur-

schutzfonds im Kontext ihrer Projektförderung eine bedeutende 

rolle spielen:�
 Maßnahmen zum Biotopverbund und 

 zur Minderung von Landschaftszerschneidung,�
 Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes 

 besonders durch:

 - Maßnahmen zur Kleingewässerwiederherstellung 

  und -renaturierung,

 - renaturierung von fließgewässern sowie

 - regenerierung von feuchtlebensräumen, 

  insbesondere Mooren,�
 spezielle artenschutzmaßnahmen, insbesondere 

 amphibien- und fledermausschutz,�
 flächenerwerb zur nachhaltigen aufwertung und sicherung 

 von flächen mit hohem naturschutzwert sowie von flächen in 

 naturräumlichem Zusammenhang mit eingriffsschwerpunkten,�
 aufbau und unterstützung von regionalen flächenpools im   

 sinne der naturschutzrechtlichen eingriffsregelung,�
 unterstützung von naturschutzgroßprojekten.

um die schwerpunkte ihrer arbeit fachlich zu untersetzen und um 

die förderpraxis für einzelne naturschutzfachliche themenkom-

plexe zu erläutern, hat die stiftung naturschutzfonds fachliche 

rahmenpläne und Leitlinien ausgearbeitet. darin werden beispiels-

weise weitergehende Kriterien für die Projektförderung formuliert:

Landschaftswasserhaushalt und Moorschutz

Moore sind in Brandenburg neben den auen die Ökosysteme mit 

den größten flächenverlusten in den vergangenen Jahrhunderten. 

die Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes - insbeson-

dere die revitalisierung von Mooren - ist daher ein schwerpunkt der 

Projektförderung der stiftung. 

Gemeinsam mit dem Landesumweltamt Brandenburg wurde der 

Moorschutzrahmenplan als eine arbeitsgrundlage für die Bewer-

tung und förderung von Moorprojekten erarbeitet. Komplexe 

Maßnahmen werden vorrangig in den darin aufgeführten Gebieten 

gefördert. Von besonderer Bedeutung ist die durchführung von 

Maßnahmen in naturnahen bis gestörten Braun- und torfmoos-

mooren sowie in naturnahen und vernässbaren durchströmungs-, 
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Quell- und hangmooren. Gefördert werden u.a. Planungsleistungen 

einschließlich der Vorbereitung wasserrechtlicher Verfahren, wasser-

bauliche Maßnahmen zum rückbau der entwässerung und zur Ver-

nässung von flächen und – falls notwendig – Grunderwerb. 

Amphibienschutz

der Verlust und die entwertung von Lebensräumen auf landwirt-

schaftlichen flächen sowie die Landschaftszerschneidung gehören 

bis heute zu den hauptgefährdungsfaktoren für heimische amphi-

bien. 

Ziel von Projekten der stiftung ist der erhalt bzw. die wiederherstel-

lung langfristig überlebensfähiger Populationen von rotbauchunke, 

Kammmolch und weiterer vergesellschafteter amphibienarten. Ge-

eignete Maßnahmen hierfür sind Querungshilfen an straßen, der 

rückbau von entwässerungsanlagen, die sanierung und neuanlage 

von Kleingewässern, die anlage von Gewässerrandstreifen sowie die 

regionale Vernetzung von terrestrischen und aquatischen habitaten. 

dies geschieht zum Beispiel durch die Pflanzung von flurgehölzen. 

Gemeinsam mit dem Landesumweltamt (naturschutzstation rhin-

luch) hat die stiftung einen rahmenplan zur erhaltung und entwick-

lung von amphibienlebensräumen in ffh-Gebieten mit Verbreitungs-

schwerpunkten der rotbauchunke erarbeitet. dieser rahmenplan 

ist die Grundlage komplexer Projekte zur schaffung einer dem na-

turraum und der artengemeinschaft angemessenen Zahl und dichte 

an Land- und wasserlebensräumen. die stiftung naturschutzfonds 

fördert diese Maßnahmen vorrangig in Gebieten, die in der Liste des 

rahmenplans aufgeführt sind.

Flächenerwerb mit Mitteln des NaturSchutzFonds

für den erwerb von flächen mit Mitteln des naturschutzfonds 

existieren verschiedene Bedingungen. die flächen müssen von 

landesweiter oder regionaler naturschutzfachlicher Bedeutung sein 

und ein naturschutzfachliches aufwertungspotenzial besitzen. flä-

chengefährdende nutzungskonflikte, die Möglichkeit, Grundstücke 

zu arrondieren oder auch der erwerb von tauschflächen sprechen 

für eine förderung. flächen ohne gekoppelte 

aufwertungsmaßnahmen und areale, für de-

ren aufwertung bereits unmittelbare rechts-

verpflichtungen bestehen, können nicht geför-

dert werden.

Bereits bei antragstellung müssen nutzungs-

konzepte für die flächen vorliegen. dingliche 

Belastungen sowie altlasten und Munitionsbe-

lastungen sowie deren rechtliche und finan-

zielle absicherung müssen im antrag darge-

legt werden. Zudem dürfen Grundstücke nur 

pfandfrei erworben werden. nach dem erwerb 

ist eine grundbuchliche sicherung der flächen 

zugunsten der stiftung naturschutzfonds 

durchzuführen. der flächenerwerber muss die 

zukünftigen Grundstückslasten tragen und die 

personelle Betreuung gewährleisten können.

Airport Berlin-Brandenburg International - Ersatzzahlungen

der naturschutzfonds Brandenburg erhält eine ersatzzahlung für 

nicht kompensierbare eingriffe im rahmen des ausbaus des air-

ports „Berlin-Brandenburg International“. um der besonderen situ-

ation in der flughafenumfeldregion rechnung zu tragen, hat sich 

die stiftung für den einsatz dieser Mittel gesonderte schwerpunkte 

gesetzt.
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die ersatzzahlungen aus dem flughafenausbau sollen Projekten 

in der betroffenen naturräumlichen region, nach Möglichkeit in den 

Landkreisen teltow-fläming und dahme-spreewald, zu Gute kom-

men. die förderung bedeutsamer arten und Lebensräume in den 

beiden Landkreisen sowie die Milderung bzw. Beseitigung beson-

ders relevanter naturschutzfachlicher Beeinträchtigungen stehen 

dabei im fokus. In beiden fällen sind komplexe naturschutzpro-

jekte mit Bodenschutzbezug besonders erwünscht.

daneben werden insbesondere Projekte gefördert, die landesweit 

bedeutsame Zielsetzungen verfolgen. dazu zählen die renaturie-

rung von Mooren, die entwicklung von Bergbaufolgelandschaften 

sowie die wiederherstellung naturnaher fließgewässer und deren 

auen. 

darüber hinaus sind diese Mittel für Pilotprojekte vorgesehen, die 

sich außerordentlich dringlichen und wichtigen naturschutzfach-

lichen Problemen widmen bzw. für Maßnah-

men, die einen besonders hohen naturschutz-

fachlichen effekt erwarten lassen.

Forschungsvorhaben und 

modellhafte Untersuchungen 

forschungsvorhaben und modellhafte un-

tersuchungen müssen einen konkreten an-

wendungsbezug besitzen. so können etwa 

Maßnahmen zur Verbesserung des natur-

haushaltes gefördert werden, wenn sie hin-

sichtlich des Inhalts und der Methodik innova-

tiv und auf andere Brandenburger regionen 

übertragbar sind. 

Streuobstwiesen

streuobstwiesen bieten zahlreichen tierarten Lebensraum und 

bereichern die Brandenburger Kulturlandschaft. Ohne geförderte 

Maßnahmen sind diese typischen Landschaftsbestandteile von 

auflassung und Verlust bedroht. 

die förderung von streuobstwiesen ist grundsätzlich möglich. sie 

gehört jedoch nicht zu den fachlichen Prioritäten des naturschutz-

fonds. eine unterstützung ist möglich, wenn der antragsteller im 

ehrenamtlichen oder gemeinnützigen Bürgerengagement orga-

nisiert ist oder ein unternehmen der Land- oder forstwirtschaft 

im haupt- oder nebenerwerb betreibt. Voraussetzung ist die Ver-

pflichtung zur langfristigen Pflege der streuobstfläche. als fachliche 

Grundlage für die förderung von streuobstwiesen dient das von 

der humboldt-universität Berlin erarbeitete streuobstkataster Bran-

denburg. darin werden alle wichtigen Informationen zu streuobst in 

Brandenburg zusammen geführt.

Trockenbiotope

trockenbiotope beheimaten trocken- und Magerrasen sowie 

Zwergstrauch- und wacholderheiden. für diese Lebensräume 

bestehen eingeschränkte fördermöglichkeiten. trockenbiotope 

sind für ihren erhalt zumeist auf eine regelmäßige und langfristige 

Pflegenutzung angewiesen. diese kann vom naturschutzfonds 

Brandenburg nicht finanziert werden. Gleichwohl handelt es sich 

um brandenburgweit und international besonders wertvolle Lebens-

räume. deshalb fördert die stiftung Modellprojekte, die innovative 

Lösungen zum erhalt und zur Verbesserung dieser Lebensräume 

entwickeln und erproben.
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Antragstellung

die anträge auf Gewährung von Zuwendungen werden mittels eines 

formulars in doppelter ausführung bei der stiftung eingereicht. dar-

in sind alle erforderlichen Informationen über den antragsteller, das 

Vorhaben und die finanzierung darzulegen. die Projekte müssen 

zudem durch dritte, zum Beispiel durch die jeweilige untere natur-

schutzbehörde des Landkreises oder der kreisfreien stadt, bewer-

tet werden. Liegt das Vorhaben in einem Großschutzgebiet, muss 

die schutzgebietsverwaltung stellung nehmen. Gegebenenfalls 

sind weitere fachbehörden um Bewertungen zu ersuchen. diese 

stellungnahmen sind dem antragsformular beizulegen.

über die Projektanträge kann laufend entschieden werden. wenn 

die beantragte Zuwendungssumme über 25.000 
�

 liegt, entscheidet 

der zweimal jährlich tagende stiftungsrat des naturschutzfonds.

Kofinanzierung

Besonderes augenmerk legt der naturschutzfonds auf eine Kofi-

nanzierung mit anderen finanzierungs- bzw. eigenmitteln. daher 

müssen antragsteller vorab die fördermöglichkeiten durch den 

Bund, das Land, die europäische union und andere einrichtungen 

oder stiftungen prüfen.

aktuelle fördermöglichkeiten des Landes Brandenburg für Maß-

nahmen zur Verbesserung des naturhaushalts:

richtlinien des Ministeriums für Ländliche entwicklung, umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg über die Gewährung 

von Zuwendungen […]�
 für die förderung der integrierten ländlichen 

 entwicklung (ILe) und Leader,�
 zur förderung der sanierung und naturnahen 

 entwicklung von Gewässern,�
 zur förderung der Verbesserung des Landschaftswasser-

 haushaltes und der Bewirtschaftung der wasserressourcen 

 im ländlichen raum,�
 zur förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher 

 Produktionsverfahren und zur erhaltung der 

 Kulturlandschaft der Länder Brandenburg und Berlin (KuLaP)

die Landesrichtlinien finden sich auf der website des umweltminis-

teriums unter www.mluv.brandenburg.de. 

sämtliche fachlichen rahmenpläne, Leitlinien und schwerpunktpa-

piere sowie der förderantrag und die dazugehörende richtlinie kön-

nen auf der website der stiftung unter www.naturschutzfonds.de 

nachgelesen und heruntergeladen werden. 
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Merkblätter Merkblatt Feuchtgebiete (Moore, Auen)

feuchtgebiete umfassen nasse und wechselnasse Biotope wie z.B. 

sümpfe und Moore, Bruch- und auwald, feuchtwiesen, seggen- 

oder schilfröhrichte, feuchte hochstaudenfluren sowie verschiedene 

typen von still- und fließgewässern. Moore sind Lebensräume, in 

denen Pflanzenreste aufgrund der ganzjährigen wassersättigung 

nicht abgebaut und als torf abgelagert werden. In Brandenburg 

kommen nur niedermoore vor, die aus dem Grundwasser gespeist 

werden. Insbesondere nährstoffarme und kalkhaltige Moore und 

seen als auch unverbaute Bäche und flüsse sind heute sehr selten 

und zählen zu den stark gefährdeten Biotopen.

Ziele der Projektförderung

die stiftung zielt mit einer förderung auf die umsetzung von Maß-

nahmen zur renaturierung von feuchtgebieten und zur Verbesse-

rung des Landschaftswasserhaushaltes ab. dies erfordert in der 

regel die anhebung der wasserstände durch staubauwerke. die 

renaturierung von Mooren ist ein förderschwerpunkt des natur-

schutzfonds.

Standortwahl

neben der allgemeinen Bedingung, dass die stiftung grundsätzlich 

Projekte innerhalb des Landes Brandenburg fördert, werden kom-

plexe renaturierungsmaßnahmen vorrangig in jenen Mooren unter-

stützt, die im Moorschutzrahmenplan erfasst sind.
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Was wird gefördert?

der naturschutzfonds fördert den Bau von 

sohlgleiten, sohlschwellen, stützschwellen, 

dämmen, Grabenverfüllungen und ähnliche 

Maßnahmen zur anhebung des wasserspie-

gels in feuchtgebieten. falls notwenig werden 

initialisierende Maßnahmen wie Gehölzent-

nahme und entkusselung sowie die wieder-

ansiedlung seltener Pflanzenarten finanziell 

unterstützt. hierbei spielt der aspekt der nach-

haltigkeit eine mitentscheidende rolle.

ein zeitlich begrenztes Monitoring ist förder-

fähig, wenn es der erfolgskontrolle dient und 

zum Beispiel die Grundlage für die Gestaltung 

zukünftiger Projekte bildet. Maßnahmen zur 

fließgewässerrenaturierung werden ebenso 

unterstützt wie der flächenkauf im Zusammen-

hang mit einem renaturierungsprojekt. die er-

richtung touristischer Infrastruktur ist dagegen 

nicht förderfähig.

Wie sollten Maßnahmen durchgeführt werden?

Bei der durchführung der Maßnahmen müssen die Bestimmungen 

aus schutzgebietsverordnungen (nsG, LsG, ffh) sowie horst-

schutzzonen berücksichtigt werden. ebenfalls zu beachten ist der 

einsatz von technik, die an die örtlichen Gegebenheiten (feuchter 

untergrund) angepasst ist.

Merkblatt Kleingewässer

Kleingewässer sind temporär oder ständig wasserführende senken 

mit einer Größe von mindestens 25 Quadratmetern bis zu 1 ha. sie 

können natürlich entstanden oder künstlich geschaffen sein. Klein-

gewässer sind geschützte Biotope gemäß §32 BbgnatschG.

Ziel der Projektförderung

Ziel der förderung ist die (wieder-) herstellung des Lebensraums 

Kleingewässer bzw. seine regeneration in Bezug auf wasserhalte-

kapazität, wasserqualität, ufermorphologie und floristisches bzw. 

faunistisches arteninventar.

Standortwahl

um Kleingewässer nachhaltig regenerieren oder aufwerten zu 

können, muss eine zweckentsprechende wasserführung gesichert 

sein. das bedeutet, das Gewässer muss einen Zu- und einen ab-

lauf, einen anschluss an das Grundwasser oder eine ausreichende 

wasserzufuhr über regenwasser aufweisen. 

direkteinleitungen von schmutz- oder verschmutztem regenwas-

ser dürfen nicht vorliegen oder sind zurückzubauen. um diffuse ein-

träge und nutzungsdruck vermindern zu können, sollte das Gewäs-

ser mit extensiv oder ungenutzten randstreifen umgeben werden. 

damit die wirkung der Maßnahmen nicht lokal begrenzt bleibt, soll-

te man als antragsteller alle Möglichkeiten zur herstellung eines 

Biotopverbundes mit anderen wassergebundenen Lebensräumen 

prüfen. hierfür lassen sich Gräben, fließ- und stillgewässer aber 



20 21

auch extensiv genutzte wiesen oder Gehölzstreifen als Verbin-

dungselemente und trittsteine nutzen.

Besonderes förderwürdig sind Kleingewässer mit einem natürlichen 

umfeld, in welchem weitere, für Zielarten (insbesondere amphibien) 

erreichbare wassergebundene Lebensräume vorkommen. Behei-

maten Kleingewässer bereits förderwürdige, also seltene und ge-

schützte arten (z.B. rotbauchunke), die durch ein Projekt gestützt 

werden können, werden sie ebenfalls bevorzugt gefördert.

Was wird gefördert?

die neuanlage sowie alle zu einer aufwertung bestehender Klein-

gewässer führenden Maßnahmen sind förderfähig. dies beinhaltet 

vor allem den rückbau von einleitungen, die anlage von Puffer-

streifen und abpflanzungen, das ausbaggern bzw. entschlammen, 

Gehölzentnahmen, die ufermodellierung (z.B. sonnenexponierte 

hänge) sowie Pflanzungen. die Maßnahmen sollten sich am lokal 

und regional vorhandenen Leit- und Zielartenspektrum orientieren 

und sich ins Biotopverbundsystem einfügen bzw. ein solches be-

gründen. 

turnusmäßige Pflegearbeiten wie Müllberäumung, Mahd von Of-

fenlandflächen oder Baumschnitt müssen vom antragsteller sicher-

gestellt werden. 

Merkblatt Fließgewässer

der Begriff fließgewässer umfasst alle oberirdisch fließenden Ge-

wässer des Binnenlandes mit ständig oder zeitweilig fließendem 

wasser. fließgewässer unterliegen wegen ihres Gefälles der 

schwerkraft und fließen von der Quelle in der regel bis zum Meer. 

sie lassen sich in Oberlauf, Mittellauf und unterlauf sowie nach 

Größe, substrat und Gefälle gliedern.

Ziel der Projektförderung

Ziel der förderung ist die wiederherstellung eines naturnahen 

Gewässerzustandes in Bezug auf wassermenge und -qualität, 

strömungsverhältnisse, fließgeschwindigkeiten, Verlauf und Ge-

wässermorphologie (inklusive ufer und randstreifen) sowie das 

floristische und faunistische arteninventar im und am Gewässer. 

der naturnahe Gewässerzustand orientiert sich für das jeweilige 

fließgewässer an den Leitbildern der wasserrahmenrichtlinie bzw. 

an nachgeordneten definitionen von Gewässertypen.

Standortwahl

Grundsätzlich ist eine große Vielfalt an fließgewässertypen mit 

ihren jeweiligen Beeinträchtigungen bzw. Maßnahmepotenzialen 

förderfähig. Bei der auswahl eines Gewässerabschnittes für eine 

revitalisierung sollte jedoch darauf geachtet werden, ob die Ge-

wässerabschnitte unter- und oberhalb des zu revitalisierenden 

abschnittes bereits naturnah gestaltet sind/oder das realistische 

Potenzial für weitere Maßnahmen bieten. Besonderes augenmerk 

ist hierbei auf die durchgängigkeit zu legen. auch auswirkungen 

auf angrenzende flächen (Vernässung, Inanspruchnahme durch 

Mäandrierung etc.) sollten miteinbezogen werden. die Gestaltung 

der jeweiligen uferstreifen bzw. schaffung von Puffern zu angren-

zenden nutzungen ist wünschenswert. Zwangspunkte im und am 
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Gewässer (z.B. unzureichende wasserführung, 

nicht passierbare wehre) sollten in die auswahl 

mit eingehen und nachvollziehbare Lösungen 

hierfür entwickelt werden.

Was wird gefördert? 

die förderung der fließgewässerrenaturierung 

bzw. fließgewässerrevitalisierung umfasst alle 

Maßnahmen, die zur wiederherstellung eines 

naturnahen Gewässerzustandes erforder-

lich sind. dies beinhaltet z.B. die ökologische 

durchgängigkeit, die Verbesserung der Linien-

führung, die wiederherstellung natürlicher Ge-

fälleverhältnisse, Verbesserung der Querprofil-

verhältnisse, ausbildung natürlicher sohl- und 

uferstrukturen sowie annäherung an natürliche 

durchflussverhältnisse durch Maßnahmen im 

einzugsgebiet. auch die ufer und Gewässer-

randstreifen bzw. Maßnahmen in diesem Be-

reich können in die förderung miteinbezogen 

werden.

Besonders erwünscht sind Projekte in Gewässerabschnitten, in 

denen auch schon teilmaßnahmen eine hohe ökologische wirk-

samkeit entfalten können. das gilt besonders für naturnahe oder 

bereits renaturierte abschnitte aber auch solche Bereiche, in denen 

technische Bauwerke beseitigt bzw. umgebaut wurden oder noch 

umgebaut werden sollen.

Maßnahmen zur Gewässersanierung sind in der regel mit hohen 

Kosten verbundenen. daher ist die Kombination verschiedener för-

dermittel hier außerordentlich wichtig. 

Merkblatt Flurgehölze

Zu flurgehölzen zählen hecken, feldgehölze, 

Baumreihen, alleen und Gewässerrandstrei-

fen. als lineare oder punktuelle strukturele-

mente besitzen sie vielfältige funktionen in der 

freien Landschaft. Ihr fehlen äußert sich ins-

besondere auf den großen, offenen, genutzten 

agrarflächen Brandenburgs in fehlenden Le-

bens-, nahrungs- und rückzugsräumen für 

tiere und Pflanzen, in erhöhter wind- und 

wassererosionsgefährdung der Böden und 

einer für den Besucher wenig attraktiven Land-

schaft.

Ziel der Projektförderung

als Vernetzungselemente und trittsteinbiotope leisten Gehölzpflan-

zungen einen wichtigen Beitrag für die erhöhung der struktur- und 

artenvielfalt in den agrarisch geprägten räumen. sie besitzen einen 

hohen anteil an ökologisch wertvollen saumstrukturen aus strauch-, 

stauden-, Gras- und Kräuterfluren mit einer hohen anzahl an spe-

zialisierten tier- und Pflanzenarten. Mit ihrer Bodenschutzwirkung 

dienen sie gleichzeitig der ertragsstabilisierung. sie machen Land-

schaft abwechslungsreich und schaffen harmonische übergänge 

von wäldern und Ortslagen in die freie Landschaft.

Standortwahl

flurgehölze können überall in der freien Landschaft gepflanzt wer-

den. Voraussetzung ist immer die schriftliche Zustimmung der flä-

cheneigentümer und -nutzer für die Maßnahmenumsetzung und für 

den langfristigen erhalt der neuen strukturen. 

Lineare Pflanzungen sollten entlang von vorhandenen feldwegen 

und Gewässern entstehen, um Beeinträchtigungen der ackerbau-

lichen Bewirtschaftung so gering wie möglich zu halten. Bei der 

standortplanung sind mögliche Zielkonflikte zu tierarten auszu-

schließen, die offene Landschaften benötigen wie wiesenbrüter oder 

Zugvögel. neben neupflanzungen ist die ergänzung lückiger oder 

die fortführung bestehender hecken und Baumreihen sinnvoll. 
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Was wird gefördert? 

durch den naturschutzfonds können Pflanzmaterial und Pflanzung 

sowie eine zwei- bis dreijährige fertigstellungs- und entwicklungs-

pflege anteilig finanziert werden.

Was sollte gepflanzt werden?

Voraussetzung für die artenauswahl sind die konkreten standortver-

hältnisse (Boden- und wasserverhältnisse, Oberflächenstruktur und 

hangneigung). Begrenzender wachstumsfaktor sind die wasser-

verhältnisse. es sind standortgerechte und gebietsheimische arten 

zu verwenden. In den Baumschulen stehen verschiedene Größen 

und Qualitäten an Bäumen, heistern und sträuchern zur Verfügung. 

einen guten anhaltspunkt für die artenauswahl geben alte Gehölz-

bestände am standort. der Gehölzerlass des Brandenburger um-

weltministeriums („erlass zur sicherung gebietsheimischer herkünf-

te bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft“) muss 

beachtet werden.

Wie sollte gepflanzt und gepflegt werden?

heckenpflanzungen sind stufig, in mehreren Baum-strauch-reihen 

in ausreichender Breite, mit saumstreifen aufzubauen. um ausrei-

chend durchfahrten und auffahrten auf die angrenzenden landwirt-

schaftlichen flächen zu gewährleisten – aber auch für wilddurch-

lässe – sollten die Pflanzungen an geeigneten stellen unterbrochen 

werden. für Baumreihen ist die Verwendung fruchttragender wild-

obstgehölze zu empfehlen.

Gepflanzt werden kann im frühjahr und herbst. Günstiger sind 

herbstpflanzungen. Bodenvorbereitung und -verbesserung, Baum-

pfähle, Verbissschutz und Mulchung sind Bestandteil einer Pflan-

zung. Besonders wichtig sind die fertigstellungs- und mehrjährige 

entwicklungspflege und hier insbesondere die ausreichende wäs-

serung der anpflanzungen. dazu gehören auch die freihaltung von 

aufwuchs zum Beispiel durch Mahd und die Kontrolle der Zäunung 

und anbindung.

Merkblatt Streuobst

auf streuobstwiesen als traditioneller Obstanbauform werden hoch-

stämmige (Kronenansatz 160-180 cm), robuste und starkwüchsige 

Obstbäume in reihen oder Gruppen gepflanzt. streuobstwiesen 

sind nach alter, arten und sorten bunt gemischt und dienen neben 

der Obsterzeugung als Mähwiese, zur heugewinnung oder als Vieh-

weide. Gemäß des Brandenburgischen naturschutzgesetzes zählen 

streuobstbestände zu den nach § 32 geschützten Biotopen.

Ziel der Projektförderung

Mit über 5.000 tier- und Pflanzenarten bilden streuobstwiesen ei-

nen der artenreichsten Biotoptypen Mitteleuropas. Insbesondere 

unter dem aspekt der Biodiversität sowie als kulturhistorisches erbe 

sind diese bedrohten Lebensräume zu erhalten.

Standortwahl

streuobstwiesen sollten in Gebieten mit traditionell vorhandenen 

Beständen gepflanzt werden. dabei sind standorte in der freien 

Landschaft oder in Ortsrandlagen zu bevorzugen. Von Pflanzungen 

an straßen mit durchgangsverkehr sollte man dagegen absehen.

Was wird gefördert?

die stiftung naturschutzfonds kann das Pflanzmaterial und die 

Pflanzung sowie eine zwei- bis dreijährige fertigstellungs- und ent-

wicklungspflege anteilig fördern. sollten keine Kofinanzierungsmittel 

zur Verfügung stehen, wird angestrebt, dass der Projektträger die 

zwei- bis dreijährige entwicklungspflege als eigenleistung in das 

Projekt einbringt.



26

Was sollte gepflanzt werden?

allgemein bietet die Verwendung robuster Obstbaumhochstämme 

beste Voraussetzungen für einen nachhaltigen Pflanzerfolg. Im 

speziellen ist es aus naturschutzfachlicher und ökologischer sicht 

von Vorteil, alte, für die jeweilige Gegend typische arten und sorten 

zu pflanzen, die am besten von regionalen Baumschulen bezogen 

werden. In jedem fall sind Bäume zu bevorzugen, die auf einer 

sämlingsunterlage bzw. auf der sogenannten typenunterlage a 2 

gezogen bzw. veredelt wurden.

Wie sollte gepflanzt und gepflegt werden?

Im Zuge der anpflanzung von streuobstbeständen sind die Boden- 

und Klimaansprüche der Bäume sowie die konkreten standortbedin-

gungen zu beachten. Generell ist es günstig, im herbst zu pflanzen. 

Bodenverbesserung, Baumpfähle und Verbissschutz sind Bestandteil 

einer Pflanzung. wühlmausschutz ist sinnvoll und sollte insbesonde-

re bei der Verwendung von Mulchmaterial angebracht werden. da 

eine Bestandsdichte von 100 Bäumen pro hektar nicht überschritten 

werden sollte, ergeben sich Pflanzabstände von zehn Metern oder 

mehr. Mehrreihige Pflanzungen sollten möglichst im Verbund oder 

auf Lücke angelegt werden. so ist eine Quadratpflanzung üblich, bei 

der die hochstämme in einem abstand von 10m x 10m gepflanzt wer-

den. daraus ergeben sich zwei gleichgroße Bearbeitungsgassen. 

Bei einer dreieckpflanzung werden die hochstämme auf Lücke ge-

stellt. hierbei ergibt sich eine allseitig gleichgroße entfernung zwi-

schen den stämmen. die Bäume innerhalb einer reihe haben einen 

abstand von 10m. der abstand zwischen den reihen beträgt 8,5m-

9m. um den Kronenaufbau zu gewährleisten, muss in den ersten 

zehn Jahren ein regelmäßiger erziehungsschnitt durchgeführt wer-

den. danach kann ein auslichtungsschnitt in mehrjährigem turnus 

erfolgen. ebenso wie das freihalten der Baumscheiben und eine 

mehrmalige jährliche Bewässerung sind in den ersten Jahren nach 

der Pflanzung die regelmäßige Kontrolle der Pflanzpfähle und deren 

anbindung notwendig. 

eine unternutzung der fläche als wiese, weide oder acker in Kom-

bination mit der anlage von nistkästen und nisthilfen für Vögel und 

Insekten, Lesestein- und reisighaufen sowie sitzstangen für Greif-

vögel vervollkommnen die streuobstwiese aus naturschutzfachlicher 

sicht.



29

Projektbeispiele
N A T U R P A R A D I E S  F Ü R 

B I B E R  &  C O

Wiederherstellung von Flussschleifen

der Kleinen Elster

Landkreis:  elbe-elster, zwischen Bad Liebenwerda 

 und doberlug-Kirchhain

Maßnahmeträger: stiftung naturschutzfonds Brandenburg

Zeitraum:  2005-2008

Fördermittelquelle:  europäischer fonds für regionale 

 entwicklung, ersatzzahlungen, Zweckerträge 

 der Lotterie Glücksspirale

Ansprechpartner:  stiftung naturschutzfonds

 frau ruffer (0331) 97 16 4 -740

der Verlauf der Kleinen elster, die 12 km östlich von finsterwal-

de entspringt, war einst stark geschwungen. Mit der Begradigung 

des flusslaufes und der urbarmachung der angrenzenden flächen 

ging nicht nur das naturnahe erscheinungsbild des flusses verlo-

ren, sondern auch vielfältige Lebensräume für Pflanzen und tiere.

Im Jahre 2005 begann der naturschutzfonds mit der Planung der 

renaturierung des unterlaufs der Kleinen elster. darin vorgesehen 

waren der anschluss von sechs alten flussschleifen und die was-

serstandsanhebung auf teilabschnitten durch mehrere sohlgleiten. 

Mit einer 75% förderung des europäischen fonds für regionale 

entwicklung (efre) konnten die arbeiten im sommer 2007 be-

gonnen und das Projekt im März 2008 erfolgreich abgeschlossen 

werden. 

die weiterführung der Maßnahmen ist im „flächenpool Kleine els-

ter“ der flächenagentur Brandenburg geplant. die renaturierung 

einer weiteren flussschleife konnte hier bereits im rahmen von 

ausgleichs- und ersatzmaßnahmen vermittelt werden. 

28 29
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R E T T U N G  D E R  Q U E L L M O O R E

Quellmoorrenaturierung Beesenberg

Landkreis:  uckermark, Göritz

Maßnahmeträger:  stiftung naturschutzfonds Brandenburg in 

  Zusammenarbeit mit dem Landesumweltamt  

  Brandenburg

Zeitraum:   seit 2004 

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  stiftung naturschutzfonds

  frau ruffer (0331) 97 16 4 -740

der Beesenberg ist wohl das bedeutendste 

Quellmoor nordostdeutschlands. der nördliche 

teil des Quellmoorkomplexes erstreckt sich 

über eine fläche von ca. 55 hektar. die hö-

hendifferenz zwischen den Quellkuppen und 

der tiefsten stelle des Moores beträgt ca. acht 

Meter. Viele seltene und geschützte tier- und 

Pflanzenarten wie z.B. der sumpf-engelwurz 

(angelica palustris) oder die Bauchige win-

delschnecke (Vertigo moulinsiana) haben hier 

einen rückzugsraum gefunden. Vorrangiges 

Ziel der renaturierung ist die wiederherstel-

lung eines natürlichen Quellmoorregimes durch 

die deaktivierung des entwässerungssystems. 

dafür ist die Verfüllung bzw. Kammerung von 

ca. 3.250 m Graben sowie die flächige Zer-

störung der über den gesamten Beesenberg 

verteilten dränagen geplant. Voraussetzung für die Maßnahmen ist 

der Grunderwerb, den die stiftung naturschutzfonds schrittweise 

realisiert hat. 

S C H M A C K H A F T E R  N A T U R S C H U T Z 

Anlage einer Streuobstwiese in der Gemarkung Leuenberg

Landkreis:  Märkisch Oderland, Leuenberg

Maßnahmeträger:  naturwacht Gamengrund e.V.

Zeitraum:   seit 2004

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen, Kettner-stiftung

Ansprechpartner:  naturwacht Gamengrund e.V. 

  herr nikoleit (033451) 55 56 44

streuobstwiesen sind artenreiche, naturschutzfachlich äußerst 

hochwertige Lebensräume. wegen ihrer kulturhistorischen Bedeu-

tung und unter dem aspekt der Biodiversität sind diese bedroh-

ten Lebensräume unbedingt zu erhalten. die streuobstwiese auf 

den flächen des Biolandhofs der familie Behring ist inzwischen 

mit finanzieller unterstützung des naturschutzfonds zu einer der 

größten und zweifelsohne schönsten im Land Brandenburg ange-

wachsen. auf etwas mehr als drei hektar fläche wurden bisher 

300 Bäume gepflanzt. die naturwacht Gamengrund e.V. realisierte 

dieses Pflanzprojekt gemeinsam mit dem ökologisch wirtschaf-

tenden Betrieb der familie Behring. für die nachhaltige Pflege der 

streuobstwiese trägt der Verein naturwacht Gamengrund sorge. 
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N E U E S  D O M I Z I L  U N D  E I N 

S I C H E R E R  „ H E I M W E G “  D O R T H I N 

Amphibienschutz im Naturpark Niederlausitz Landrücken

Landkreis:  dahme-spreewald, nahe tugam

Maßnahmeträger:  Gewässerunterhaltungsverband 

  Obere dahme/Berste

Zeitraum:   2004/2005

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  Gewässerunterhaltungsverband 

  Obere dahme/Berste

  frau schmidt (03544) 42 90

einst war sie für Brandenburg charakteristisch. seit langem schon 

benötigt sie jedoch menschliche hilfe, um wieder fuß zu fassen 

– die stark gefährdete rotbauchunke. damit die amphibien die 

Landesstraße L 56 nahe tugam gefahrlos überwinden können, hat 

der Gewässerunterhaltungsverband Obere dahme/Berste beidsei-

tig der straße 300 Meter Leit- und sperreinrichtungen installieren 

lassen. daneben wurden sieben amphibientunnel in den straßen-

körper eingebracht. somit ist für die tiere der weg zwischen den 

sommer- und winterlebensräumen weitaus ungefährlicher gewor-

den. um den rotbauchunkenbestand weiter zu fördern, wurden 

parallel dazu im nahe gelegenen ffh-Gebiet „sandteichgebiet“ 

vier Kleingewässer als Laichgewässer angelegt. 

A M P H I B I S C H E R 

W O H N U N G S B A U 

I M  S P R E E W A L D 

Habitatverbesserungen für die Rotbauchunke 

im Biosphärenreservat Spreewald

Landkreis:  spree-neiße, Guhrow und werben

Maßnahmeträger:  wasser- und Bodenverband 

  „Oberland calau“

Zeitraum:   2008/2009

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  wasser- und Bodenverband 

  „Oberland calau“

  herr schloddarick (035603) 69 20

das defizit an Laichgewässern für die rotbauchunke aufgreifend hat 

der wasser- und Bodenverband „Oberland calau“ in den Gemein-

den Guhrow und werben im inneren spreewald sieben Kleinge-

wässer neu angelegt. durch die erweiterung des Lebensraums soll 

die lokale Population innerhalb des Projektgebietes gestärkt wer-

den. über einen Biotopverbund sollen außerdem überlebensfähige 

Populationen mehrerer bedeutender Verbreitungsschwerpunkte 

dieser geschützten amphibien im Biosphärenreservat spreewald 

miteinander vernetzt werden. da die neuen Laichgewässer in flä-

chen integriert sind, die einer regelmäßigen Pflege unterliegen, ist 

deren Offenhaltung auf absehbare Zeit gewährleistet. 
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W O H L F Ü H L F A K T O R  F Ü R 

T I E R I S C H E  B A D E G Ä S T E 

Sanierung alte Badeanstalt Raben

Landkreis:  Potsdam-Mittelmark, rabenstein/Ot raben

Maßnahmeträger:  naturparkverein fläming e.V.

Zeitraum:   2007

Fördermittelquelle:  Zweckerträge der Lotterie Glücksspirale

Ansprechpartner:  naturparkverein fläming e.V.

  herr ratering (033848) 600 04

wo früher Kinder plantschten, fühlen sich heute ganz andere Gäste 

heimisch. seit über 15 Jahren wird die alte Badeanstalt in raben 

im ffh-Gebiet „Planetal“ nicht mehr vom Menschen genutzt. statt-

dessen hat sie sich zu einem bedeutenden sekundärlebensraum 

für heimische schwanz- und froschlurche entwickelt. Im Jahr 2005 

konnte hier die naturwacht Brandenburg rund 100 Berg-, 40 teich- 

und 30 der europaweit besonders schutzwürdigen Kammmolche 

sowie zahlreiche erdkröten, Gras- und Moorfrösche zählen. um den 

„wohlfühlfaktor“ für die tierischen Badegäste weiter zu erhöhen, hat 

der naturparkverein fläming das Gewässer unter aspekten des ar-

ten- und Biotopschutzes sanieren lassen. so wurde unter anderem 

der Zugang für die im wasser laichenden amphibien verbessert, in-

dem die Beton- und Mauereinfassung teilweise rückgebaut wurde. 

eine Böschungsangleichung und die anlage von amphibienausstie-

gen rundeten das Projekt ab. 

B R A N D S T I F T U N G  F Ü R  D E N  N A T U R S C H U T Z 

Kontrolliertes Brennen zur Pflege von 

Heidegebieten im NSG „Zschornoer Wald“

Landkreis:  spree-neiße, nsG „Zschornoer heide“

Maßnahmeträger:  Max-Planck-Institut für chemie, 

  arbeitsgruppe feuerökologie

Zeitraum:   2004-2007

Fördermittelquelle:  Kettner-stiftung

Ansprechpartner:  arbeitsgruppe feuerökologie

  Prof. dr. Goldammer (0761) 80 80 11

das abbrennen von flächen war in früheren 

Jahrhunderten ein gebräuchliches Verfah-

ren zur heideverjüngung. aktuell wird das        

kontrollierte Brennen zur heidepflege in 

nordwestdeutschland, den niederlanden und 

dänemark angewandt.

In kontinental geprägten heidegebieten gab es 

lange Zeit keine erfahrungen. das änderte sich 

mit den wissenschaftlichen untersuchungen, 

die die Bundesforstverwaltung Lausitz unter 

fachlicher Leitung der arbeitsgruppe feuerö-

kologie der universität freiburg auf ihren flä-

chen in der Zschornoer heide durchführte. auf 

Grundlage der gewonnenen erfahrungen und 

einer positiven heideentwicklung auf den Brandflächen wurde das 

begonnene Pilotprojekt mit unterstützung des naturschutzfonds 

weiter in die Praxis überführt. Mit der fortsetzung des feuerma-

nagements im nsG „Zschornoer heide“ konnte die Verjüngung der 

heideflächen vorangetrieben werden. ein weiteres Ziel des Pro-

jekts war es, den Lebensraum für das vom aussterben bedrohte 

Birkhuhn zu erhalten. 
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F I S C H E  U N D  P A D D L E R  A U F  E I N E N  R U T S C H 

Der Fisch-Kanu-Pass am Havelwehr in Fürstenberg/Havel

Landkreis:  Oberhavel, fürstenberg

Maßnahmeträger:  stadt fürstenberg/havel

Zeitraum:   2007/2008

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  stadt fürstenberg/havel

  herr Körner (033093) 346 33

die schleusen und wehre an der havel stellen während der na-

türlichen wanderung der fische unüberbrückbare hindernisse dar. 

hier setzt das Projekt der stadt fürstenberg ein, die auch mit hilfe 

von naturschutzfonds-Mitteln am fürstenberger tafelwehr einen 

fischpass errichten ließ.

das wehr trennt mit einer wasserspiegeldifferenz von ca. 1,60 m 

den oberwasserseitig liegenden röbellinsee mit der Gänsehavel 

als wehrzufluss vom unterwasserseitig gelegenen schwedtsee. 

Zur Verbesserung der wassersportlichen Infrastruktur wurde der 

fisch-Pass als bauliche einheit mit einem Kanu-Pass verbunden. 

technisch wurde dies in form eines so genannten Borstenfisch-

passes realisiert, der durch die Optimierung der hydraulischen 

Bedingungen sowohl für den aufstieg von wassertieren als auch 

für die abfahrt von Kanu, Kajak oder Kanadier günstige Voraus-

setzungen schafft. In Brandenburg ist die anlage die größte ihrer 

art. sie unterquert sogar ein bestehendes wohnhaus, indem ein 

freigelegter turbinentunnel einer ehemaligen wasserkraftanlage 

genutzt wird.

N A C H W U C H S S I C H E R U N G 

B E I  T I E R  U N D  M E N S C H

Erwerb von fünf Kleinst-Imkerei-Grundausstattungen

Landkreis:  Oberhavel, hohen neuendorf

Maßnahmeträger:  Personal-inform Gmbh

Zeitraum:   2008/2009

Fördermittelquelle:  Zweckerträge der Lotterie Glücksspirale

Ansprechpartner:  Personal-inform Gmbh

  dr. Bernd starke (030) 340 60 88 15

das eine bedingt das andere: die deutschen Imker haben nach-

wuchssorgen und deswegen auch die Bienen. durch die aktuell 

extrem niedrige Zahl an Bienenvölkern ist die ausreichende Be-

stäubung in der freien natur und der Landwirtschaft gefährdet. die 

Personal_inform Gmbh hat vom naturschutzfonds fördermittel für 

den erwerb von Kleinst-Imkerei Grundausstattungen erhalten. die 

ausrüstungen werden im rahmen des IKOLa-Projektes (Imker – 

Ökologie – Kulturlandschaft – erwerbsarbeit) und für folgeprojekte 

eingesetzt. 16 Langzeitarbeitslose, die hälfte mit Migrationshinter-

grund, haben im Projekt eine Qualifikation zum Imker absolviert. 

durch die geförderte Grundausrüstung wurde besonders moti-

vierten teilnehmern die Möglichkeit eröffnet, parallel zur ausbildung 

mit der Bienenhaltung zu beginnen. auf diesem weg können die im 

Projekt erworbenen Kenntnisse und fertigkeiten sofort ökologisch 

wirksam umgesetzt werden.
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E I N  H Ö L Z E R N E S  G E S C H I C H T S B U C H 

Stieleiche Alt Tucheband

Landkreis:  Märkisch-Oderland, alt tucheband

Maßnahmeträger:  evangelische Kirchengemeinde

Zeitraum:   2005

Fördermittelquelle:  Zweckerträge der Lotterie Glücksspirale

Ansprechpartner:  evangelisches Pfarramt Gorgast

  Pfarrerin anja Grätz (033472) 528

die stieleiche an der Kirche in alt-tucheband 

hat historisch eine besondere Bedeutung für 

den Ort. 1815 wurde der Baum als frieden-

seiche zur erinnerung an den napoleonischen 

Befreiungskrieg gepflanzt. während der 

Kampfhandlungen um die seelower höhen in 

den letzten tagen des 2. weltkrieges wurde 

der Baum beschädigt. splitter und Geschosse 

setzten der eiche schwer zu, so dass letztend-

lich eine stabilisierung des Baum-Methusalems 

notwendig wurde.

die Gemeinde selbst hat mit einem Baumgut-

achten und der entfernung konkurrierender 

Gehölze zur erhaltung des Baumes beigetra-

gen. durch den naturschutzfonds wurden für 

Baumpflege- und sicherungsmaßnahmen finanzielle Mittel zur Ver-

fügung gestellt. die Lebenserwartung des Baumes beträgt von nun 

an noch etliche Jahre.

N A S S E  F Ü S S E  E R W Ü N S C H T

Flächenerwerb für die Verbesserung des 

Wasserrückhalts im Quellgebiet des Möllnsees

Landkreis:  dahme-spreewald, nahe straupitz

Maßnahmeträger:  stiftung naturlandschaften Brandenburg

Zeitraum:   2006/2008

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  stiftung naturlandschaften Brandenburg

  frau riemann (0331) 740 93 22

ein äußerst positives Beispiel für gelungene Maßnahmen zum 

Moorschutz stellt das Quellgebiet des Moors am Möllnsee dar, das 

der wasser- und Bodenverband „nördlicher spreewald“ gemein-

sam mit dem Landesumweltamt saniert hat. das Verlandungsmoor 

des Möllnsees ist eines der wertvollsten Braunmoosmoore in Bran-

denburg. 

der erwerb von etwa fünf hektar fläche durch die stiftung natur-

landschaften Brandenburg mit Mitteln des naturschutzfonds war 

die Voraussetzung für die durchführung wasserbaulicher Maßnah-

men, die den wasserrückhalt im Quellgebiet des Möllnsees ver-

bessern. durch den einbau einer 20 Meter langen stahlspundwand 

am ausgang des Möllnsees und von fünf überlaufschwellen wurde 

der wasserstand des sees um bis zu 35 cm und der der umge-

benden Zuflussgräben um bis zu einem halben Meter angehoben. 

ein schneller abfluss des wassers wird nunmehr verhindert. 
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M E H R  L E B E N S Q U A L I T Ä T 

D U R C H  B Ä U M E  U N D  S T R Ä U C H E R

Flurgehölzprojekt Zollchow

Landkreis:  havelland, Zollchow

Maßnahmeträger:  Gemeinde Milower Land

Zeitraum:   2008-2010

Fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

Ansprechpartner:  Gemeinde Milower Land

  herr richter (03386) 27 09 20

Vielfältig sind die funktionen, die flurgehölze in der agrarlandschaft 

übernehmen. als gestaltende elemente und trittsteinbiotope ver-

bessern sie die Biotopstruktur und deren Vernetzung und erhöhen 

die landschaftliche Vielfalt. sie stellen Lebens- bzw. rückzugsräu-

me für tiere dar und vermindern auf landwirtschaftlichen flächen 

die erosionsgefahr durch wind und wasser.

all diese aspekte haben eine rolle gespielt, als die Gemeinde 

Milower Land das flurgehölzprojekt Zollchow initiierte. In dessen 

Verlauf hat die Gemeinde in unmittelbarer Ortsnähe auf insgesamt 

90 Metern Länge Baum-strauch-hecken von sechs Metern Breite 

quer zur hauptwindrichtung anlegen lassen. darüber hinaus wur-

den wegbegleitend 100 winterlinden und 435 wildobstgehölze 

angepflanzt. dafür wurde einheimisches und standortgerechtes 

Pflanzmaterial verwendet. fester Bestandteil des Projekts ist eine 

zweijährige anwuchspflege. für die Zollchower bedeutet dieses 

Projekt eine direkte aufwertung ihrer wohn- und Lebensqualität.

W A S S E R  F A N G E N  U N D  H A L T E N

Revitalisierung der Quell- und 

Feuchtgebiete im Kuhlenzgrund

Landkreis:  dahme-spreewald, Jamlitz

Maßnahmeträger:  wasser- und Bodenverband „Mittlere spree“

Zeitraum:   2008

fördermittelquelle:  ersatzzahlungen

ansprechpartner:  wasser- und Bodenverband „Mittlere spree“

  herr Kirmes (03366) 52 07 03

die naturnahe Quellbachregion des Kuhlenzgrundes, wie man den 

Oberlauf des Mochlitzbachs samt seinem Bachtal nennt, liegt in 

einer landschaftlich durch die eiszeit geprägten region. um das 

wertvolle Quell- und Moorgebiet zu erhalten, führte hier der was-

ser- und Bodenverband „Mittlere spree“ zahlreiche wasserbauliche 

Maßnahmen durch. sie alle dienen dazu, die entwässerung zu 

unterbinden und das Oberflächenwasser im einzugsgebiet dieses 

flächennaturdenkmals zu halten. so stoppten Grabenplomben die 

künstliche entwässerung der teilweise vermoorten talrinne ober-

halb der natürlichen Quellregion. unterhalb der Quellregion wurde 

die künstlich vertiefte Gerinnesohle angehoben. außerdem wurden 

stützschwellen, totholzverbaue und Kammerbauwerke eingebaut. 

waldumbaumaßnahmen im einzugsgebiet werden die erhöhung 

der Grundwasserneubildungsrate zukünftig unterstützen.
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4.3.  die Zulässigkeit des Vorhabens ist unabdingbare Vorausset-

 zung der förderung. Mit der Beantragung der fördermittel 

 bzw. der erteilung eines Zuwendungsbescheids wird keine   

 entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens getroffen.  

 Genehmigungen oder sonstige behördliche entscheidungen   

 sind vom antragsteller bei den jeweils zuständigen Behörden  

 einzuholen. 

5.  Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1.  Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2.  finanzierungsart: die förderung wird als anteils- oder Voll-  

 finanzierung gewährt. die Zuwendung beträgt bis zu 100% 

 des im antragsverfahren geprüften und festgestellten 

 umfanges der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 

 die Mindestförderungsgrenze beträgt in der regel 

 10.000 dM (5.000 
�

). 

5.3.  form der Zuwendung: Zuschuss 

 höhe der Zuwendung: über die höhe der Zuwendung ent-

 scheidet der naturschutzfonds Brandenburg im einzelfall. 

6.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1.  es gelten die allgemeinen nebenbestimmungen für Zuwen-

 dungen zur Projektförderung (anBest-P). 

6.2.  die förderung kann mit Bedingungen und auflagen 

 verbunden werden. 

6.3.  der Zuwendungsgeber ist berechtigt, über das fördervorha-

 ben Presse- oder sonstige Veröffentlichungen herauszugeben. 

6.4.  Veröffentlichungen des Zuwendungsnehmers über das Pro-

 jekt sind nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers 

 zulässig. Kann eine Zustimmung nicht erlangt werden, 

 unterbleibt die Veröffentlichung. 

Bei allen Veröffentlichungen über das Projekt ist darauf hinzuweisen, 

dass die Maßnahmen durch den naturschutzfonds Brandenburg 

gefördert werden. 

7.  Antrags- und Bewilligungsverfahren 

7.1.  antragsverfahren der antrag ist in zweifacher ausfertigung zu 

 erstellen. dem antrag sind folgende unterlagen beizufügen: 

 •  Beschreibung der Maßnahme, konzeptionelle darstellung, 

Richtlinie über die Gewährung von Finanzhilfen des Natur-

SchutzFonds Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen im 

Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

1.  Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1.  der naturschutzfonds Brandenburg gewährt auf der 

 Grundlage des Brandenburgischen naturschutzgesetzes und 

 dieser richtlinie sowie nach Maßgabe der §§ 23, 44 Landes-

 haushaltsordnung (LhO) und den Verwaltungsvorschriften 

 (VV) zu § 44 LhO Zuwendungen für Maßnahmen im Bereich 

 des naturschutzes und der Landschaftspflege. 

ein anspruch des antragstellers auf Gewährung einer Zuwendung 

besteht nicht. der naturschutzfonds Brandenburg entscheidet 

aufgrund seines pflichtgemäßen  ermessens im rahmen der ver-

fügbaren Mittel. 

2.  Gegenstand der Förderung 

2.1.  Maßnahmen zum schutz, zur Pflege und zur entwicklung von 

 natur und Landschaft; 

2.2.  erwerb oder anpachtung von Grundstücken, die für den 

 naturschutz, die Landschaftspflege oder die erholung beson- 

 ders geeignet sind; 

2.3.  forschung und modellhafte untersuchungen auf dem Gebiet  

 des naturschutzes und der Landschaftspflege, wenn sie für   

 das Land Brandenburg von Bedeutung sind; Von der förde-  

 rung sind Maßnahmen ausgeschlossen, zu deren durchfüh-  

 rung eine rechtspflicht besteht. 

3.  Zuwendungsempfänger 

antragsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen 

des privaten und öffentlichen rechts.

 

4.  Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1.  es gelten die Bestimmungen in nr.1 (Bewilligungsvoraus-

 setzungen) der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LhO. 

4.2.  Gefördert werden grundsätzlich nur Maßnahmen, die bei an-

 tragstellung noch nicht begonnen sind. als Beginn einer Maß-

 nahme ist auch der abschluss eines schuldrechtlichen Ver-

 trages im hinblick auf die zu fördernde Maßnahme anzusehen. 
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 • Begründung der Bedeutung für naturschutz und 

  Landschaftspflege, 

 • fachliche stellungnahme bzw. Gutachten zur geplanten 

  Maßnahme, in der regel durch den örtlich zuständigen 

  Landkreis, die örtliche zuständige kreisfreie stadt oder 

  durch eine geeignete wissenschaftliche einrichtung 

  (universität, fachhochschule o.ä.) 

 • anträge von Landkreisen/kreisfreien städten sind zur stel-

  lungnahme der oberen naturschutzbehörde einzureichen. 

 • ggf. kartenmäßige darstellung des Projektgebietes im 

  geeigneten Maßstab, 

 • für die betroffenen flächen eigentumsnachweise bzw. 

  Gestattungserlaubnisse oder Verkaufsangebote der 

  eigentümer, 

 • finanzierungsplan zur darstellung der Gesamtfinanzierung 

  mit angaben zur herkunft der Mittel, ihrer Konditionen, der 

  evtl. eigenleistung, 

 • darstellung der möglichen folgekosten, 

 • Zeitrahmen der Maßnahmen, 

 • anschrift des antragstellers, 

 • Bankverbindung des antragstellers. 

 antragsformulare sind beim naturschutzfonds Brandenburg  

 erhältlich. 

7.2.  Bewilligungsverfahren

 Bewilligende einrichtung ist der naturschutzfonds 

 Brandenburg. 

7.3  anforderungs- und auszahlungsverfahren 

 die anforderung und auszahlung von Zuwendungen erfolgt 

 entsprechend den VV zu § 44 LhO. 

7.4.  Verwendungsnachweisverfahren 

 der Verwendungsnachweis ist nach den VV zu § 44 LhO 

 unter Verwendung der ausgereichten formblätter gegenüber 

 dem naturschutzfonds Brandenburg zu führen; Zwischen-

 nachweise können gefordert werden. 

Zu beachtende Vorschriften für die Bewilligung, auszahlung und 

abrechnung der Zuwendung sowie für den nachweis, die Prüfung 

der Verwendung, die ggf. erforderliche aufhebung des Zuwen-

dungsbescheides und die rückforderung der gewährten Zuwen-

dung gelten die VV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung und das 

Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Brandenburg, insbeson-

dere die §§ 49 und 49a. 

die förderrichtlinie tritt am 14.06.1996 in Kraft. förderanträge, die 

vor dem Inkrafttreten der richtlinie eingereicht und bis zum Inkraft-

treten nicht entschieden wurden, werden nach dieser richtlinie 

behandelt. 
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Weitere Ansprechpartner

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt 

und Verbraucherschutz Brandenburg

heinrich-Mann-allee 103

14473 Potsdam

www.mluv.brandenburg.de

Fördermittelübersicht des MLUV Brandenburg

www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/98160

Landesamt für Verbraucherschutz, 

Landwirtschaft und Flurneuordnung

ringstraße 1010

15236 frankfurt/Oder

www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/5lbm1.c.107907.de

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

steinstraße 104-106

14480 Potsdam

www.ilb.de

Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V.

haus deutscher stiftungen

Mauerstr. 93

10117 Berlin 

www.stiftungen.org

www.stiftungssuche.de
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